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Änderung der Verordnung des Hochschulrates über die Zulassung zu den Fachhoch-

schulen und den Fachhochschulinstituten 

Sehr geehrte Frau Studinger 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der Konsultation teilnehmen zu können. Gerne über-

mitteln wir Ihnen die Position von Physioswiss. Physioswiss, der Schweizer Physiotherapie Ver-

band, vertritt die Interessen von rund 11'000 selbständig erwerbenden und angestellten Physi-

otherapeut:innen. 

 

Physioswiss begrüsst den Artikel 12b zum Selektionsverfahren für die Studienplatzvergabe. Un-

abhängig von der Branche profitiert jede Profession, wenn ihre Berufsangehörigen unterschied-

liche Vorbildungen aufweisen. Dass das Verfahren keine Vorbildung begünstigen oder benach-

teiligen soll, ist richtig. Wichtig ist, dass die Vorbildung so gestaltet ist, dass sie  einen problem-

losen Übergang in die Ausbildung ermöglicht.  

 

Gerade vor diesem Hintergrund sollte der vorgeschlagene Artikel 12a Abs. 2 unbedingt ange-

passt werden. Die individuelle Eignung für die Physiotherapie wird zu keinem Zeitpunkt vor oder 

während der Fachmittelschule (FMS) oder der Berufsmaturität (BM) abgeklärt. Die allermeisten 

FMS/BM-Schüler:innen absolvieren zudem ein Pflegepraktikum bzw. eine Pflegeausbildung. 

Die Profession  Physiotherapie unterscheidet sich jedoch wesentlich von der Profession Pflege. 

Im Unterschied zur Pflege wird viel Wissen betreffend Diagnostik, Physiologie, Physiologie der 

Bewegung sowie Behandlungsplanung und -evaluation verlangt.  

 

Folglich ist der Rückschluss auf die Eignung für die Physiotherapie ausschliesslich aufgrund der 

Vorbildung mehr als fraglich. Eine minimale Überprüfung der persönlichen Eignung sollte bei 

allen Kandidatinnen und Kandidaten, unabhängig der Vorbildung, durchgeführt werden dürfen. 

Deshalb fordern wir eine entsprechende Anpassung von Art. 12a Abs. 2 der Zulassungsverord-

nung.  
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Freundliche Grüsse 

Physioswiss 

  
Mirjam Stauffer 
Präsidentin Physioswiss  

Osman Besic 
Geschäftsführer Physioswiss  

 


